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Sehr geehrter T-lerr Kollege, 

Ihre Frage, 

„Welche in Deutschland ansässigen Kreditinstihtte sind von der Bankenaufsicht der Run-
desanstalt tur Finanzdienstleisning~ufcichtPaFjn) ausgenommen, auBer der Anstalt 
„Bankengnippe der Kreditanstalt l'iir Wiederaufbau" und werden mkünflig sämtliche 
Kreditinstitute inklusive der Kreditanstalt für Wiederaufbau der Aufsicht der BaFin 
unterstellt entsprechend der Vereinbarung der EU-Finanzmini stes vom 04.105.April 2008 
in Brdo, derzufolge sämtliche Kreditinstitute der EU den Aufsichtsbehöiden unterstellt 
werden sollen?", 

beantworte ich wie fnli~t 

Von der A~ufsichider Riindesanstalt fur Finnnzdiennstleishingsaufsichf (RaFin) ausgenommen 
sind nach 3 2 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) die Kreditanstalt für Wiederauh a u  

(KfW), die Deutsche Bundesbank, Sozialversichemngstr~ger,die Bundesagentiir fus Arbeit, 

die öflentlichen Schuldenverwaltungen. Daneben gibt es in $i 2 KWG eine Reihe weiterer 
Ausnahmen von der Erlaubnispflicht für Unternehmen b m .  Institutionen, die keine zu beauF 

sichtigenden Kreditinstitute irn Sinne der europäischen Richtlinien sind. 

Fur die Unternehmen, die keine nach europäischem Recht zu beaufsichtigenden Krediiinsti- 

tute sind, hat der deutsche Gesetzgeber geregelt, dass die BaFin irn Einzelfall ein Unterneh-



S t . 2  	 men von einem gesetzlich definierten Katalog von zentralen Aufsichtsnomen freistellen 
kann, solange das Tlnternehmen Wesen der Art der von ihm betriebenen Geschäfte insoweit 

nicht der AiiK~ichtbedarf ( $ 2Abs. 4 Satz 1KWG). Die BaFin wendet diese Vorschrift in 

ständiger Vcwaltungspraxis so an, dass eine Freistellung f i r  deutsche Unternehmen gmnd-
sätzlich nur dann in Betracht kommt.wenn die Geschäfte f it  das Unternehmen lediglich 

HElfs- und Nebengeschäfte zur eigentlichen Haupttatigkeit sind. Gegenwärtig sind 234 Unter-
nehmen freigestelIt. Eine Liste dieser Unternehmen ist auf der Homepage der BaFin vlerfugbar 

(www.bafin.de). 

Die KfW soll auch künftig nicht der Aufsicht der BaFin unterstellt werden, weil die KiW auf 
Grund der Richtlinie 2006148RG (neu gefasste Bankenrichtfinie) des Europäischen Parla-

ments und des Rates vorn 14. Juni 2006 in Artikel 3 ausddcklfch von der Anwendung der 
Richtlinie rind damit von der bankrechtlichen Aufsicht ausgenommen wurde. 

Ob andere, bisher freigestellte Unternehmen auf Gmnd der von 1hnen zitierten Vereinbarung 

unter die Aufsicht der BaFin kommen werden, ist im Wesentlichen abhängig von den 
anwendbaren europäischen Richtlinien und damit von deren Anpassungen. 

Mit freundlichen Grüßen 


